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Indizierte Extremismusprävention sollte sich auf Interventionen bei verfestigten Ra-
dikalisierungsprozessen und die Prävention von (erneuten) extremistischen Straftaten 
konzentrieren. Sie richtet sich damit primär an sogenannte Aussteiger sowie Personen 
und deren Bezugspersonen, bei denen bereits deutliche extremistische Einstellungen 
und Verhaltensweisen bestehen. Dementsprechend umfasst sie sowohl die Aspekte 
der Deradikalisierung als auch der Loslösung aus einer radikalisierten Gruppe bzw. 
den Verzicht auf extremistisch begründete Straftaten (Disengagement). Durchgeführte 
Maßnahmen sollten neben der betroffenen Person auch immer das soziale Umfeld ein-
binden, um reale Gelegenheiten und Bedingungen eines Ausstieges zu sichern. 

Die grundlegende Präventionsarbeit mit den Klientinnen und Klienten beruht dabei auf 
allgemeinen Prinzipien der Beratung mit Aufau einer Vertrauensbeziehung, Auftrags-
klärung, Akzeptanz der Person sowie Entwicklung einer realistischen Perspektive sozialer 
Integration. Zudem ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit beispielsweise zwischen 
Sicherheitsbehörden und zivilgesellschaftlichen Akteuren sinnvoll. Diese Aspekte sowie 
fachliche und organisatorische Standards können dann auch wesentlich zum Erfolg einer 
Beratung beitragen. Dringend notwendig im Bereich der indizierten Prävention sind eine 
Evaluation sowie der Ausbau und eine stärkere Standardisierung der bestehenden Bera-
tungsangebote, um Wirkfaktoren überprüfen zu können, sowie eine stärkere Auseinan-
dersetzung mit Sicherheits- und Gefährdungsaspekten in der Beratungspraxis. 

Defnition indizierter Prävention 
Für das Gelingen einer Präventionsmaßnahme ist es von entscheidender Bedeutung, 
dass Ziele, Zielgruppe und Fokus der Maßnahme eindeutig defniert werden. Indizierte 
Prävention richtet sich im Gegensatz zur universellen Prävention, in der die Allgemein-
bevölkerung oder Bevölkerungsgruppen adressiert werden, und der selektiven Präven-
tion, in der gezielt Risikogruppen angesprochen werden, in erster Linie an Menschen, 
bei denen schon eine Problematik zu erkennen ist, ohne dass jedoch bereits ein Vollbild 
der Problematik besteht, das eine Intervention im engeren Sinne erforderlich macht. Der 
Begriff der indizierten Prävention wird allerdings in der Literatur von dem Begriff der 
tertiären Prävention nicht immer scharf abgegrenzt (oder zum Teil auch synonym ver-
wendet).1 Anders als die indizierte Prävention, bei der beginnende problematische Ent-
wicklungsverläufe beeinfusst werden sollen, zielt die tertiäre Prävention auf die Vermei-
dung von Folgeschäden und vom erneuten Auftreten eines ungünstigen Ereignisses ab. 
Hier besteht eine starke Überschneidung des Begriffs der tertiären Prävention mit dem 
der Intervention (siehe auch Kapitel 5.1 „Universelle Prävention“). 

Für den Bereich der Extremismusprävention ergeben sich (in Abhängigkeit der Zieldef-
nition der präventiven Maßnahme) dabei Probleme der Abgrenzung der indizierten Prä-
vention von selektiver Prävention sowie Intervention. 

Ist das primäre Ziel, einen Radikalisierungsprozess unabhängig vom Vorliegen extre-
mistischer Straftaten zu beeinfussen, so müssen indizierte Präventionsmaßnahmen zu 
Beginn eines Radikalisierungsprozesses ansetzen. Hier ist die Abgrenzung von der selek-
tiven Prävention oft schwierig. Diese wendet sich zwar per Defnition an Risikogruppen 
ohne bestehende Radikalisierungstendenz, muss aber, da diese Risikogruppen nicht klar 

1 Siehe z. B. Ceylan/Kiefer 2018. 
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defniert sind und zur Vermeidung von Stigmatisierungen, letztlich auf den Indikator 
einer beginnenden Radikalisierung zurückgreifen (siehe auch Kapitel 5.2 „Selektive Prä-
vention“). Bereits verfestigte Radikalisierungsprozesse bis hin zum Extremismus im Sinne 
einer ideologisch begründeten prinzipiellen Ablehnung der herrschenden Gesellschafts-
ordnung würden in der Logik der personenbezogenen Prävention (universell, selektiv, 
indiziert) letztlich unter den Aspekt der Intervention gefasst werden müssen. 

Kritisch zu betrachten ist bei diesem Ansatz allerdings, dass Radikalisierungsprozesse zwar 
einen Risikofaktor für die Entstehung von extremistischer Gewalt darstellen können, aber 
letztlich überwiegend eben nicht in gewalttätigen Handlungen münden, sondern in erster 
Linie Ausdruck gesellschaftlicher Konfikte und Entwicklungen sind (siehe auch Kapitel 1 so-
wie Kapitel 3.1). Radikalisierungspro-
zesse sind aber insbesondere dann 
„präventionswürdig“, wenn sie mit ei-
nem erhöhten Risiko für extremisti-
sche Straftaten verbunden sind, da 
ansonsten die Gefahr einer Kriminali-
sierung und unter Umständen auch 
Pathologisierung von Einstellungen 
besteht. 

Dementsprechend sollte (indizierte) 
Prävention vornehmlich das Ziel ha-
ben, extremistische Straftaten zu ver-
hindern und bei Personen ansetzen, 
bei denen Radikalisierungsprozesse 
mit einem steigenden Risiko für ex-
tremistische Straftaten einhergehen 
bzw. bereits Hinweise auf geplante 
Straftaten bestehen (Abbildung 1). 
Hierbei ist die Abgrenzung von der 
Intervention im engeren Sinne nicht 
immer eindeutig, da auch diese bei 
bereits straffälligen Personen letzt-
lich einen präventiven Effekt für er-
neute Straftaten haben kann (indizierte Kriminalprävention im engeren Sinne).2 Zudem ist 
bei der indizierten Prävention, wie in Abbildung 1 dargestellt , oft ein vernetztes Arbeiten 
von Sicherheitsbehörden und zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen notwendig, um den 
Aspekten einer Verhinderung von Straftaten, einer Risikoeinschätzung für Straftaten sowie 
der sozialen Integration und Deradikalisierung gerecht zu werden. Gerade beim Eingreifen 
der Sicherheitsbehörden im Zusammenhang mit geplanten Straftaten ist sicherlich der Be-
griff Intervention ebenfalls angemessener als der der indizierten Prävention (siehe unten 
„Praxisbeispiel indizierter Prävention“). 

Wir defnieren daher die indizierte Extremismusprävention als Interventionen bei ma-
nifesten Radikalisierungsprozessen und die Prävention (erneuter) extremistischer Straf-
taten und fokussieren uns in diesem Beitrag auf diese Aspekte. Zielgruppe der indizierten 
Prävention in diesem Sinne sind dementsprechend sogenannte Aussteigerinnen und 

Radikalisierung

Extr. Straftaten

Indizierte 
Prävention

Deradikalisierung

Aussteiger-
programme

Disengagement

Intervention

Rehabilitation, 
Reintegration,
Therapie

Sicherheitsbehörden

Abb. 1: Ansatzpunkte indizierter Prävention 

2 Eilers/Gruber/Kemmesies 2015. 



508 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
  

 
 
 

   

 

 

  

 

 

 

TEIL 2 | KAPITEL 5.3 

Aussteiger sowie Personen, bei denen bereits deutliche extremistische Einstellungen und 
Verhaltensweisen zu beobachten sind und die ggf. durch strafrechtlich relevante oder de-
linquente, extremistisch begründete Taten aufgefallen sind. Dies schließt auch die Arbeit 
mit Angehörigen und dem Umfeld der Personen ein. Indizierte Prävention in diesem Sin-
ne hat sicherlich im Vergleich zur universellen und selektiven Prävention den am stärks-
ten kriminalpräventiven Effekt. 

Ziele indizierter Prävention 
Auch bei dieser engen Auslegung des Begriffs bestehen in der Arbeit mit extremistischen 
Personen zwei eng miteinander verbundene Ziele indizierter Extremismusprävention: 
Deradikalisierung und Disengagement. Bei der Deradikalisierung geht es um den Pro-
zess der Aufösung menschenverachtender Ideologien und Einstellungen und der dar-
aus resultierenden nachhaltigen Verhinderung von strafaren Handlungen.3 Deradika-
lisierung geht damit über Disengagement (Demobilisierung) hinaus, bei der alleine die 
Unterlassung gewalttätiger bzw. strafarer Handlungen das Ziel ist, ohne dass Radikali-
sierungsprozesse auf kognitiver Ebene beeinfusst werden müssen.4 Eine demobilisierte 
Person begeht also keine Straftaten (mehr) und hat sich von der Szene zurückgezogen, 
gleichzeitig kann weiter eine extremistische Einstellung bestehen.5 Deradikalisierung be-
zeichnet also eine umfassende Änderung der Einstellung und des Verhaltens, während 
bei Disengagement (lediglich) eine Verhaltensänderung stattfndet.6 

Wird der Fokus ausschließlich auf sicherheitsrelevante Fragen (Verhinderung von Strafta-
ten) gelegt, wie es häufg bei staatlichen Institutionen und Programmen der Fall ist, so kann 
Disengagement zunächst äußerst sinnvoll und ausreichend sein.7 Hinzu kommt, dass in 
Verbindung mit Disengagement auch ein Prozess der Deradikalisierung stattfnden kann, 
insbesondere, wenn mit dem Disengagement auch die Kontakte zu einer radikalen Gruppe 
abbrechen. 

Andererseits muss kritisch geprüft werden, ob eine alleinige Fokussierung auf Disengage-
ment ausreichend ist, da die Gefahr besteht, dass zwar auf gewalttätige Handlungen ver-
zichtet wird, aber bei unveränderter extremistischer Einstellung andere Aufgaben inner-
halb einer Organisation (Rekrutierung, logistische Aufgaben, Unterstützungstätigkeiten, 
Sympathiewerbung etc.) übernommen werden. Disengagement im Sinne von Verzicht auf 
gewalttätige Handlungen könnte dann insbesondere bei jungen Erwachsenen auch ledig-
lich die Folge eines (neurobiologischen) Reifungsprozesses sein oder der Veränderung von 
psychosozialen Kontextfaktoren (Aufnahme einer Arbeit, eine stabile Partnerschaft), und 
nicht nur der unmittelbare Erfolg einer indizierten Präventionsmaßnahme. Hinzu kommt, 
dass davon ausgegangen wird, dass Radikalisierung einen potenziellen Risikofaktor für spä-
tere Gewalttaten darstellt. Da jedoch unklar ist, welche Faktoren den Übergang von einer 
ausschließlich extremistischen Einstellung hin zu Gewalttaten bedingen, würde eine feh-
lende Deradikalisierung eine nur unzureichende Präventionsstrategie bedeuten, solange 
diese Faktoren nicht identifziert sind (siehe auch Abschnitt „Risikobewertung“). 

3 Vgl. Mücke 2017. 

4 Vgl. Altier/Thoroughgood/Horgan 2014; Biene/Junk 2017. 

5 Vgl. Ceylan/Kiefer 2018. 

6 Vgl. Hofnger/Schmidinger 2017. 

7 Vgl. El-Mafaalani/Fathi/Mansour/Müller/Nordbruch/Waleciak 2016. 
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Fokus und Zielgruppen der indizierten Prävention 
Neben den Zielen einer Maßnahme müssen auch Zielgruppe und Fokus klar defniert 
sein. Zielgruppen können einerseits radikalisierte Personen selber sein sowie natürlich 
auch Angehörige und Bezugspersonen radikaler Personen. 

Prinzipiell können dabei zwei grundlegende Ansätze von präventiven Maßnahmen in 
der Arbeit mit extremistischen Personen unterschieden werden: Personenfokussierte 
Ansätze zielen auf eine Änderung von Verhalten oder Einstellungen eines Individuums, 
umfeldfokussierte Ansätze auf das soziale Umfeld der Person (Familie, Schule, Arbeits-
stätte, Freizeit). Sinnvoll und zentraler Bestandteil von vielen Aussteigerprogrammen 
sind dabei systemische Ansätze, die die beiden Ansätze kombinieren. Hierbei wird davon 
ausgegangen, dass allgemeine Stabilisierungsangebote für Betroffene, z.  B. durch den 
Aufau neuer Freundschaften, Lebens- und Zukunftsplanung oder die Integration in 
Arbeit, einen wesentlichen Beitrag zur Deradikalisierung leisten können. Bezogen auf 
Aspekte der Sicherheit vor Gewalt und Terrorakten wird bei diesem Ansatz häufg von 
„Distanzierung“ gesprochen. Eine Loslösung von den ideologischen Vorstellungen ist 
nicht primäres Ziel des Ansatzes, jedoch wird davon ausgegangen, dass eine Auseinan-
dersetzung mit dem bisherigen Weltbild im Rahmen der Beratung auch zu einer voll-
kommenen Distanzierung von extremistischen Gedanken führen kann.8 Der systemi-
sche Ansatz beinhaltet damit sowohl pragmatische Aspekte, bei denen es um konkrete 
Handlungsalternativen für die Betroffene oder den Betroffenen geht, als auch eine emo-
tional-soziale Unterstützung der Person und ihrer Angehörigen. So wird der oder dem 
Betroffenen auch deutlich gemacht, dass die extremistische Einstellung und nicht die 
Person selbst als problematisch gesehen wird.9 

Mit Blick auf umfeldassoziierte Maßnahmen muss dieser direkte Ansatz, der im We-
sentlichen der Schaffung von realen Gelegenheiten („opportunities“) zur Distanzierung 
dient, von indirekten Maßnahmen unterschieden werden, die der Sensibilisierung für 
die Wahrnehmung von Radikalisierungsprozessen und der Vermittlung von Wissen und 
Handlungskompetenzen für Lehrkräfte, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendhilfe oder Justizvollzugsbedienstete die-
nen. Diese indirekten Maßnahmen spielen eher eine Rolle bei selektiven Präventions-
maßnahmen oder der frühen Identifkation von Radikalisierungsprozessen, auch wenn 
im Rahmen der indizierten Prävention natürlich relevante Bezugspersonen der Betrof-
fenen beim Prozess der Distanzierung eine bedeutsame Rolle spielen. Im Sinne der indi-
zierten Prävention umfassen umfeldbezogene Maßnahmen aber auch die Vermittlung 
von Wissen und Handlungskompetenz bei der Einschätzung und Wahrnehmung von 
möglichen Gefährdungssituationen. 

Zu den umfeldfokussierten Maßnahmen gehört aber natürlich auch die Beratung von 
Angehörigen, die sich an Fachkräfte wenden, um im Umgang mit radikalisierten Perso-
nen im Familienumfeld Unterstützung zu erhalten. 

Ergänzt werden können die o. g. Maßnahmen durch ideologiefokussierte Elemente, bei 
denen primär ideologische Aspekte im Mittelpunkt stehen.10 Aufgrund der Tatsache, 

8 Vgl. Ebd. 2016. 

9 Vgl. Mücke 2017. 

10 Vgl. Gruber/Lützinger/Kemmesies 2016. 

https://stehen.10
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dass die zugrundeliegende Ideologie oft nur eine geringe Bedeutung sowohl für die Ent-
stehung eines Radikalisierungsprozesses als auch die Entstehung extremistischer Ge-
walt hat, sind diese Ansätze in ihrer Wirksamkeit für die indizierte Prävention jedoch 
sicherlich kritisch zu diskutieren und eher als Ergänzung eines systemischen Ansatzes 
zu sehen.11 Eine ideologische Distanzierung wird kaum möglich sein, wenn nicht zu-
nächst ein tragfähiges soziales Netz außerhalb einer radikalen Gruppe besteht. 

Die Wahl des Fokus der Präventionsmaßnahme richtet sich wesentlich nach der Ziel-
gruppe. Für den Bereich der indizierten Prävention fnden sich dabei zwei wesentliche 
direkte Zielgruppen, die vor allem von kombinierten personen- und umfeldfokussierten 
Maßnahmen proftieren. Dabei handelt es sich zum einen um (potenzielle) Aussteigerin-
nen und Aussteiger aus der radikalen Szene, die noch keine (erheblichen/strafverfolg-
ten) Delikte begangen haben, zum anderen um bereits strafrechtlich auffällig gewordene 
bzw. verurteilte Personen. Die sehr heterogenen Entwicklungswege, die einem Radika-
lisierungsprozess zugrunde liegen, machen es dabei notwendig, dass unterschiedliche, 
individuelle Methoden gewählt werden. So ist von entscheidender Bedeutung, ob die 
Radikalisierung im Verlauf einer kriminellen Entwicklung auftritt oder strafare Hand-
lungen in der Folge eines ideologisch begründeten Radikalisierungsprozesses entste-
hen.12 Zudem muss das Vorliegen von eventuellen psychischen Störungen, unabhängig 
davon, ob sie ursächlich (mit)verantwortlich für den Radikalisierungsprozess sind, be-
rücksichtigt werden, damit Betroffene auch hinreichend von den Präventionsmaßnah-
men proftieren können. 

Allgemeine Prinzipien der indizierten Prävention 
Für einen Überblick bestehender Präventionsprojekte in Deutschland wird auf die 
Arbeit von Gruber und Kollegen13 sowie das Kapitel 7 „Extremismuspräventionsland-
schaft“ verwiesen. Obwohl in bisherigen Untersuchungen durchaus vereinzelt Unter-
schiede in der Entwicklung von links- und rechtsextremistischen sowie islamistisch 
begründeten Radikalisierungsprozessen und extremistischen Gewalttaten beschrieben 
worden sind, scheinen doch die phänomenübergreifenden Gemeinsamkeiten der Ent-
wicklungsprozesse zu überwiegen. So bestehen häufg in der Vorgeschichte von radi-
kalisierten Menschen Desintegrations- und Krisenerfahrungen. Auch die Integration 
in Gruppen, die scheinbar einfache Erklärungsmodelle für komplexe Probleme und ein 
Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln, ist ein gemeinsames Element. Alle drei Phänomen-
bereiche treten zudem häufg im Jugend- und Heranwachsendenalter auf. Aus diesem 
Grunde scheinen phänomenübergreifende Präventionsstrategien insbesondere für die 
indizierte Präventionsarbeit mit Aussteigern bedeutsamer als spezifsche Ansätze, auch 
wenn in der Praxis vielfach noch phänomenspezifsche Präventionsprojekte durchge-
führt werden.14 

Während damit in der Praxis zwar eine phänomenspezifsche Differenzierung stattfn-
det, ist die Defnition der Präventionsziele häufg weniger eindeutig und eine Trennung 
zwischen universeller, selektiver und indizierter Prävention daher oft kaum möglich. 

11 Vgl. Eilers et al. 2015. 

12 Vgl. Baier 2018. 

13 Vgl. Gruber/Lützinger/Kemmesies 2016. 

14 Vgl. van den Berg/van Hemert/van Vliet 2018. 

https://werden.14
https://sehen.11
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Insgesamt scheinen sich zudem nur wenige Präventionsprojekte hauptsächlich mit in-
dizierter Extremismusprävention zu beschäftigen.15 

Indizierte Extremismusprävention kann dabei prinzipiell auf bereits bestehende Konzepte 
der Kriminalprävention mit ihrem auf Ebene der Kommunen und der Länder etablierten 
Ansatz, dem ein vernetztes, interdisziplinäres, ressort- und institutionenübergreifendes 
Arbeiten zugrunde liegt, aufauen.16 Zudem können manche Praxiserfahrungen aus der 
Distanzierungsarbeit zum Rechtsextremismus auf andere extremistische Phänomenberei-
che übertragen werden.17 Zu den allgemeinen Grundsätzen gehören dabei insbesondere die 
folgenden Aspekte: 

a) Aufau einer Vertrauensbeziehung unter Anerkennung und Achtung der Person, auch 
wenn deren delinquente und dissoziale Verhaltensweisen abgelehnt werden 

b) Berücksichtigung der (individuellen) Ursachen delinquenten Verhaltens 

c) Berücksichtigung und Bearbeitung von förderlichen Faktoren und Hemmnissen, sich aus 
einer problematischen Gruppe oder einem kriminellen Umfeld zu lösen 

d) Entwicklung einer realistischen Zukunftsperspektive und Schaffung von Möglichkei-
ten der sozialen Integration (z. B. Schule, Beruf) 

e) Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit (Polizei, Jugendhilfe, Bera-
tungsstellen sowie Psychiatrie/Kinder- und Jugendpsychiatrie). 

Exkurs 

Praxisbeispiel indizierter Prävention 
Erfolgsversprechend scheinen vor allem theorie- sowie ressortübergreifende Ansätze 
zu sein, in denen staatliche Koordinierungsstellen in enger Zusammenarbeit mit zivil-
gesellschaftlichen Organisationen und den vorhandenen Regelstrukturen der Behör-
den (z. B. Jugend- und Sozialamt) kooperieren. 

In Bayern wird beispielsweise, um der Radikalisierung junger Menschen speziell aus 
dem salafstischen Bereich entgegenzuwirken, seit 2015 verstärkt ressortübergreifend 
im neu geschaffenen staatlich organisierten „Bayerischen Netzwerk für Prävention 
und Deradikalisierung gegen Salafsmus“ zusammengearbeitet. Dieses Netzwerk 
besteht im Wesentlichen aus zwei zentralen Säulen, und zwar der allgemeinen Prä-
vention und der Deradikalisierung (indizierte Prävention). Die Federführung für den 
Bereich der allgemeinen Prävention obliegt dem Bayerischen Staatsministerium für 
Soziales. Die landesweite Verantwortung und Zuständigkeit für den Bereich der De-
radikalisierung liegt beim Kompetenzzentrum für Deradikalisierung im Bayerischen 
Landeskriminalamt. Demnach ist das Kompetenzzentrum für Deradikalisierung in 
jedem anlass- und personenbezogenen Fall, in dem sicherheitsrelevante Aspekte (kon-
krete Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung) festgestellt werden und in 
dem eine bereits erkennbare Radikalisierung bzw. Radikalisierungsgefährdung be-
steht, erster Ansprechpartner in Bayern. 

15 Vgl. Kober 2017. 

16 Vgl. Steffen 2015. 

17 Vgl. Glaser 2017. 

https://werden.17
https://aufbauen.16
https://besch�ftigen.15
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Grundsätzliches Ziel dieser Koordinierungsstelle ist es, Gefahren, welche durch radikali-
sierte Personen für andere oder für die Personen selbst ausgehen, abzuwenden. Ein we-
sentlicher Grundstein des bayerischen Konzeptes ist vor allem die Zusammenarbeit und 
Kooperation zwischen dem Kompetenzzentrum des Bayerischen Landeskriminalamtes 
und Akteuren der Zivilgesellschaft. Aus diesem Grund arbeitet das Kompetenzzentrum 
auf vertraglicher Basis mit einem zivilgesellschaftlichen Träger, derzeit mit der Bera-
tungsstelle Bayern des Violence Prevention Network e. V. (VPN), zusammen. In Zusam-
menarbeit mit diesem zivilgesellschaftlichen Träger werden in sicherheitsrelevanten 
Beratungsfällen Hilfestellungen und Beratungsangebote für die Betroffene bzw. den Be-
troffenen selbst sowie das Umfeld, also etwa für Eltern, Angehörige und weitere Bezugs-
personen, konzeptioniert. Ziel des Hilfe- und Beratungsangebots ist es, Distanzierungs-
prozesse vom Extremismus auszulösen. Die Verantwortung in Fällen ohne konkreten 
Sicherheitsbezug verbleibt hierbei stets beim zivilgesellschaftlichen Träger. Ein wichtiger 
Baustein der Zusammenarbeit ist daher eine klare Rollendefnition sowie eine ergänzen-
de Kooperation, in die jeder seine individuellen Fähigkeiten und Kenntnisse einbringt. 

Angesichts der geografschen Strukturen im Flächenland Bayern und der gesammel-
ten Erfahrungen aus den ersten beiden Jahren seit Bestehen der staatlichen Koordinie-
rungsstelle wurde der zunächst zentrale Ansatz in eine kombinierte zentral/dezentrale 
Strategie überführt. Mit diesem kombinierten Ansatz wurde innerhalb der Bayerischen 
Polizei in jedem der zehn Polizeipräsidien zusätzlich ein sogenannter „dezentraler Sach-
bearbeiter Deradikalisierung“ installiert, um innerhalb des sicherheitsbehördlichen Be-
reichs frühzeitig potenzielle Fälle von Radikalisierungen zu erkennen und schneller und 
umfassender mögliche Hilfsangebote zu unterbreiten. Hierbei wird die polizeiliche Ko-
ordinierungsstelle vor allem mit einem interdisziplinär ausgerichteten Team, bestehend 
aus Islamwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern, Psychologinnen und Psycho-
logen, Kriminalpolizistinnen und Kriminalpolizisten mit Erfahrung im polizeilichen 
Staatsschutz sowie sozialpädagogisch ausgebildetem Personal unterstützt. Für jeden 
gemeldeten Sachverhalt werden fallbezogene Bewertungen und Analysen mit konkreten 
Handlungsempfehlungen erstellt. 

In Deradikalisierungsfällen mit Sicherheitsrelevanz nimmt das Kompetenzzentrum 
zusätzlich eine koordinierende Funktion wahr und ist verantwortlich für das abge-
stimmte Vorgehen zwischen staatlichen Akteuren, z. B. Jugend- und Ausländerämtern, 
Bayerischem Verfassungsschutz, Justizvollzugsanstalten und dem zivilgesellschaftli-
chen Partner. Die eigentliche Beratungsarbeit sowie die ggf. erforderliche Betreuung 
des persönlichen Umfeldes übernimmt vorwiegend der zivilgesellschaftliche Partner 
mit seinem ebenfalls auf die verschiedenen individuellen Phänomene und Zielgruppen 
(z.  B. junge Mädchen, Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Kriegsgebieten, Flücht-
linge) ausgerichteten Team. Durch die multiprofessionelle und interdisziplinäre Auf-
stellung von staatlicher Koordinierungsstelle und zivilem Träger können für den je-
weiligen Einzelfall passgenaue Deradikalisierungsansätze sowie Betreuungskonzepte 
entwickelt werden. 
An diesem Beispiel wird deutlich, wie sich staatliche und zivilgesellschaftliche Angebote 
in Deutschland wechselseitig ergänzen. Dabei werden jeweils auch lokale Gegebenhei-
ten und regionale Besonderheiten berücksichtigt. So fnden sich beispielsweise in we-
niger besiedelten, ländlichen Räumen häufger mobile Angebote, und in bestimmten 
Regionen mit strukturellen Problemen existiert eine höhere Angebotsdichte. 
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Erfolgsfaktoren und Grenzen indizierter Prävention 
Trotz zunehmender Erfahrung von Sicherheitsbehörden und Beratungsstellen bei der 
Entwicklung individueller Ausstiegskonzepte und -strategien gibt es kaum zuverlässige 
Befunde zur Wirksamkeit von indizierten Präventionsmaßnahmen zur Deradikalisie-
rung18 (siehe auch Kapitel 4 „Zur Evaluation von Praxisansätzen der Extremismusprä-
vention“). Neben der Schwierigkeit der Erfassung von Deradikalisierung19 weist Horgan20 

darauf hin, dass Terroristen in der Regel für den Staat uninteressant werden, sobald sie 
nicht mehr als Bedrohung betrachtet werden. Ab diesem Zeitpunkt wird ihr Fall nicht 
mehr weiter verfolgt und erforscht. Das hat zur Folge, dass die einzelnen „Deradikalisie-
rungsgrade“ und Biografen bisher mangelhaft erfasst sind. Darüber hinaus werden aus 
vielen Praxisprojekten Ergebnisse der Präventionsarbeit oft nicht systematisch erfasst 
oder veröffentlicht, so dass eine Überprüfung der Projekte und angewandten Maßnah-
men nicht möglich ist. 

Für die Überprüfung des Erfolgs einer Präventionsmaßnahme ist es notwendig, die 
Zielkriterien zu operationalisieren. Während dies bei der indizierten Extremismus-
prävention für den Bereich des Disengagements noch hinreichend gut gelingt, indem 
beispielsweise überprüft wird, ob Straftaten begangen wurden, ist es für den Aspekt 
der Deradikalisierung deutlich schwieriger. Es fehlen objektivierbare Kriterien, wann 
eine Deradikalisierung, also eine Veränderung von Einstellungen und Überzeugungen, 
erfolgreich ist.21 

Obwohl es derzeit noch an wissenschaftlichen Bewertungen von Deradikalisierungspro-
grammen in Deutschland mangelt22 und sich diese wenigen Studien überdies in qualita-
tiver Hinsicht erheblich unterscheiden,23 so bieten die Erfahrungen, die gemacht wurden, 
dennoch Möglichkeiten, erste Erfolge oder Misserfolge und die diesen zugrundeliegen-
den Faktoren in der Präventionsarbeit zu identifzieren.24 Weiterhin lassen sich auch aus 
Auswertungen anderer europäischer Länder wichtige Schlüsse über Optimierungsmög-
lichkeiten von Programmen sowie Herausforderungen ableiten.25 

In einer Studie des „Institute for Strategic Dialogue“26 wurden neun zivilgesellschaftliche 
Programme (im Bereich Rechtsextremismus und Islamismus) ausgewertet. Bei all diesen 
Programmen stehen die Arbeit mit dem sozialen Umfeld betroffener Personen und die 
Rolle der Zivilgesellschaft im Vordergrund. 

Ein Deradikalisierungsprogramm scheint dann besonders erfolgversprechend zu sein, 
wenn es auf drei Ebenen, die auch die oben genannten Grundsätze der indizierten Prä-
vention widerspiegeln, ansetzt: auf der affektiven, pragmatischen und ideologischen 
Ebene. Das heißt, (1.) die emotionale Verbindung zu der radikalen Gruppe muss unter-
brochen werden, (2.) die praktischen Bedürfnisse des Individuums, die den Ausstieg bzw. 

18 Vgl. Kober 2017. 

19 Vgl. Rabasa et al. 2010. 

20 Vgl. Horgan 2008. 

21 Vgl. El-Mafaalani et al. 2016. 

22 Vgl. Kober 2017; El-Mafaalani et al. 2016. 

23 Vgl. Ceylan/Kiefer 2018. 

24 Ebd. 2018. 

25 Vgl. El-Mafaalani et al. 2016. 

26 Vgl. Institute for Strategic Dialogue 2010. 

https://ableiten.25
https://identifizieren.24


514 

 

 

 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

   
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  
 

  

TEIL 2 | KAPITEL 5.3 

das Verweilen beeinfussen, müssen in Betracht gezogen werden, und (3.) eine ideologi-
sche Auseinandersetzung sollte ermöglicht werden.27 

Fasst man die bisherigen Erfahrungen zusam-
men, so gibt es einige mögliche zentrale Erfolgs-
faktoren für eine gelungene Prävention: 

BEZIEHUNGSEBENE 

• Persönliche Beziehung und Vertrauensverhält-
nis zwischen Beratendem und Klientin oder 
Klient, Beachtung individueller Entwicklungs-
wege der Klientin oder des Klienten. 

FACHLICHE EBENE 

• Einhalten von einheitlichen methodischen 
Standards in der Präventionsarbeit mit klaren 
Zielen, Zielgruppendefnition und Vorgehens-
weisen in der Präventionsarbeit. 

• Hohe Fachlichkeit der Akteure (u.a. bei der 
Beurteilung von Gefährdungssituationen). 

• Ggf. Einsatz von/Zusammenarbeit mit szene-
kundigen Personen (Aussteigerinnen und 
Aussteigern, Imamen). 

• Analyse der Motivation hemmender und 
förderlicher Faktoren des Ausstiegs. 

ORGANISATORISCHE EBENE 

• Eindeutige Fallführung/-steuerung. 

• Laufende Einschätzung/Bewertung der 
Maßnahmen/des Beratungsprozesses. 

• Langfristigkeit von Projekten. 

• Kooperation mit unterschiedlichen Akteuren
 (Sicherheitsbehörden, Beratungsstellen, 
Jugendhilfe, Psychiatrie). 

• Konzepte zum Umgang mit Datenschutz/ 
Vertraulichkeit. 

Die Tatsache, dass Radikalisierung als kognitiver 
Prozess lange vor der Umwelt verborgen blei-
ben kann, bevor es zu deutlichen Verhaltens-
änderungen kommt, sowie die Möglichkeit, dass 
Kontakte zu Extremisten und extremistischen 
Inhalten über soziale Medien einfach herzustel-
len sind, erschwert die Identifkation von Radi-
kalisierungsprozessen in der Frühphase. Wenn 
nicht eine besondere Sensibilität im sozialen 
Umfeld der Person besteht (Eltern, Geschwister, 
Freundinnen und Freunde, Betreuerinnen und 
Betreuer, Lehrkräfte) kann ein Radikalisierungs-
prozess lange unentdeckt bleiben. Die eigentli-
chen Präventionsangebote erreichen in diesem 
Falle erst die Personen, die bereits durch Straf-
taten oder Verhaltensauffälligkeiten Aufmerk-
samkeit erregt haben. 

Dies bedeutet aber auch, dass (insbesondere se-
lektive) Präventionsmaßnahmen auch eine Sen-
sibilisierung erreichen müssen, um frühzeitig 
Radikalisierung zu erkennen. Dies bezieht sich 
nicht nur auf Polizei und Justizvollzug, sondern 
auf alle Beratungsstellen, Jugendhilfe oder auch 
(Kinder- und Jugend-)Psychiaterinnen und Psy-
chiater, letztlich also auf alle Personengruppen, 
die mit Jugendlichen und Heranwachsenden 
engen und vertrauensvollen Kontakt haben. 

Hinzu kommt, dass selbst bei Wahrnehmung 
von Veränderungen im familiären Umfeld die 
betroffenen Familien unter Umständen die 
Kontaktaufnahme zu Sicherheitsbehörden 
scheuen, da sie negative Konsequenzen für ihre 
Angehörigen befürchten Dies betont noch ein-

mal die Notwendigkeit des Angebotes auch durch zivilgesellschaftliche Träger. Interessen der 
Sicherheitsbehörden und der Beratungsstellen können unter Umständen durchaus konkur-
rieren, zudem kann ein Aktivwerden der Sicherheitsbehörden auch Radikalisierungsprozes-
se beschleunigen. Gleichzeitig können aber auch Hinweise, die bei den Sicherheitsbehörden 
eingehen, denen letztlich aber kein strafrechtlich relevantes Verhalten zugrunde liegt bzw. 
bei denen keine Gefährdungsmomente vorliegen, dazu führen, dass Beratungsangebote 
überhaupt erst in Anspruch genommen werden. Nur so lassen sich auch Fälle erschließen, in 
denen zwar Anzeichen einer möglichen Radikalisierung der oder des Betroffenen vorhanden 
sind, jedoch keiner aus dem persönlichen Umfeld die Initiative ergreift und entsprechende 
Hilfe in Anspruch nimmt. 

27 Vgl. Rabasa/Pettyjohn/Ghez/Boucek 2010. 

https://werden.27
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Es zeigt sich, dass es besonders im Phänomenbereich des religiös begründeten Extre-
mismus kaum Fälle gibt, in denen sich Personen gezielt bei geeigneten Organisationen 
oder den staatlichen Behörden melden, um aus der Szene „auszusteigen“. Geschieht dies 
dennoch, so lassen die jeweiligen Personen bereits eine ideologische Distanzierung vom 
Extremismus erkennen und eine Abnabelung bisheriger Szeneverbindungen ist schon 
erfolgt. 

Nach Erhalt eines entsprechenden Hinweises ist es vor allem wichtig, sich mit dem kon-
kreten Zugang zur betroffenen Person sowie der Art und Weise der ersten Kontaktauf-
nahme zu befassen. Im Hinblick auf die begrenzten Möglichkeiten der Kontaktaufnahme 
ist die Ermittlung des Zugangs eine spezielle Herausforderung. Nach Erhalt des Hinweises 
auf eine Radikalisierung ist es daher umso wichtiger, bereits vor der ersten Kontaktauf-
nahme eine möglichst intensive Bewertung des Einzelfalls vorzunehmen. In sicherheits-
relevanten Fällen verfügen die zuständigen Behörden, wie Polizei und Verfassungsschutz 
sowie bei inhaftierten Personen die Justizvollzugsanstalten, über sehr hilfreiche Informa-
tionen zur Person und zum Umfeld. Dies liegt an den phänomenbezogenen Hintergrün-
den, denn gegen zahlreiche Betroffene laufen bereits Ermittlungen oder sind anderweiti-
ge Untersuchungen eingeleitet worden. Besonders der Zugang zu inhaftierten religiösen 
Extremisten muss sensibel vorbereitet und geplant werden. Hier ist vor allem die Zusam-
menarbeit mit zivilgesellschaftlichen Trägern von Bedeutung. 

Im Ergebnis muss in jedem konkreten Einzelfall nach der individuellen und für den 
Sachverhalt passgenauen Möglichkeit des Zugangs gesucht und dieser identifziert wer-
den, um den für alle Beteiligten wegweisenden Erstkontakt erfolgreich abschließen zu 
können. Um dies gewährleisten zu können, ist es absolut wichtig, dass alle hilfeleistenden 
Stellen bereits zu Beginn der Fallbearbeitung eng zusammenwirken. 

Ein wesentlicher Aspekt in der Deradikalisierung und dem Disengagement ist das Schaf-
fen einer Motivation zum Ausstieg. Personen, die sich aktiv mit dem konkreten Wunsch 
des Ausstieges an eine Beratungsstelle wenden, sind dabei noch am ehesten erreichbar. 
Aber auch hier müssen Strategien erarbeitet werden, wie nach dem Wegfall von mög-
lichen sozialen Bezügen nach Ausstieg aus einer Gruppe mit Bedrohungen und mög-
licherweise begangenen Straftaten umgegangen wird. Bei Personen, die noch sehr 
unentschlossen sind und wo beispielsweise erste Kontakte über Angehörige oder Sicher-
heitsbehörden erfolgten und nicht auf Wunsch der oder des Betroffenen, sind vor allem 
Techniken des „Motivational Interviewing“ hilfreich, in denen in einem offenen, nicht 
wertenden Prozess positive und negative Konsequenzen der aktuellen Situation und 
eines Ausstieges refektiert und im Sinne einer „Kosten-Nutzen-Analyse“ gegenüberge-
stellt werden. Sinnvoll sind zudem die Erfassung der Integration der oder des Klienten 
in einer extremistischen Gruppe und die Identifzierung von Faktoren, die einen Ausstieg 
begünstigen können (z.B. Konfikte in der Gruppe, Enttäuschungen, Druck von außen).28 

Deradikalisierungsprozesse weisen oftmals deutliche Parallelen auf, sind auf den zweiten 
Blick hinsichtlich der jeweiligen biografschen Hintergründe und der Art und Weise der 
Radikalisierung im speziellen Fall aber sehr individuell. So bedeutsam die richtig gewähl-
te Ansprache ist, so wichtig ist in der Folge der gewählte Deradikalisierungsansatz bei der 
betroffenen Person sowie deren Umfeld. Analog zum bereits beschriebenen Vorgehen bei 
der Kontaktaufnahme sollte bei der Wahl der Mittel der jeweiligen Deradikalisierungs-

28 Vgl. Harris/Gingart/Drake 2017. 

https://au�en).28
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maßnahme ein besonderes Augenmerk auf den Grund der Radikalisierung sowie dessen 
Einfusses – sowohl in Bezug auf Risiko- als auch auf Schutzfaktoren – gelegt werden. Ein 
solcher Analyseprozess erfordert in der Praxis eine multidisziplinäre Bewertung, bei der 
neben Spezialistinnen und Spezialisten mit phänomenbezogener (z.B. Islamwissenschaf-
ten), psychiatrisch-psychotherapeutischer, sozialpädagogischer und gegebenenfalls auch 
soziologischer Expertise auch Fachkräfte aus den Sicherheitsbehörden eingebunden sind. 

Besonders wichtig ist dieser Prozess im Bereich der Flüchtlinge und Asylsuchenden. An-
gesichts der besonderen Umstände im Bereich dieser beiden Personengruppen, vor allem 
dem Überwinden von Sprachbarrieren sowie dem Fehlen von sozialen Ankerpunkten, 
greifen die herkömmlichen pädagogischen Konzepte aus der bislang angewandten Dera-
dikalisierungsarbeit nur bedingt. Hier zeigt sich die Notwendigkeit eines auf den indivi-
duellen Einzelfall abgestellten Lösungsansatzes in besonderer Weise. 

Auch beim Vorliegen psychischer Störungen ist ein angepasstes Vorgehen notwendig, da 
die Betroffenen aufgrund der psychopathologischen Auffälligkeiten häufg reguläre An-
gebote nicht nutzen können. 

Grundlage der inhaltlichen Arbeit ist im behördlichen Bereich aber die klare Regelung der 
Zuständigkeiten und Absprachen. Immer häufger wird bei der Bearbeitung von Radika-
lisierungssachverhalten deutlich, dass bereits eine Vielzahl behördlicher Stellen, in Teilen 
sogar bundeslandübergreifend, mit Person und Umfeld gearbeitet bzw. sich auseinander-
gesetzt hat. Gleichzeitig ist jedoch in der Praxis häufg ungeklärt, wer die Federführung 
im konkreten Fall innehat und für die Koordinierung der jeweiligen Maßnahmen verant-
wortlich ist. Vor allem die abgestimmte Zusammenarbeit von Sozial-, Ausländer-, Justiz-
und Sicherheitsbehörden erfordert ein hohes Maß an Vertrauen und Koordination. Die 
Kompetenzfrage und ungeklärte Zuständigkeiten erschweren die Zusammenarbeit, vor 
allem vor dem Hintergrund des häufgen zeitlichen Drucks, unter dem entsprechende 
Maßnahmen eingeleitet werden müssen. Kommen dann noch weitere Akteure, wie bei-
spielsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zivilgesellschaftlichen Trägern, hinzu, 
wird der Austausch, insbesondere personenbezogener Daten, noch komplexer. 

Die Erfahrungen, vor allem im Bereich der Bearbeitung zeit- und personalintensiver so-
wie sicherheitsrelevanter Beratungsfälle, zeigen, dass eine operativ ausgerichtete Koordi-
nierungsstelle als zentraler Ansprechpartner während des gesamten Ausstiegsprozesses 
dringend erforderlich ist. Die Anbindung der Koordinierungsstelle ist hierbei zweitrangig. 
Wichtig sind die personell und materiell ausgestattete Ausrichtung der zentralen Orga-
nisationseinheit sowie die Übernahme der Verantwortung in den sicherheitsrelevanten 
Beratungsfällen. Mit einer zentralen Koordinierungsstelle ist es möglich, das Fallmoni-
toring, die Qualitätssicherung, die Initiierung von ergänzenden Maßnahmen und die 
Hinzuziehung weiterer erforderlicher Stellen zielgerichtet und vor allem zeitnah zu or-
ganisieren und zu koordinieren. Sowohl für die Betroffene bzw. den Betroffenen als auch 
das persönliche Umfeld sind parallele unkoordinierte Maßnahmen und Gespräche sowie 
mehrere Ansprechpartner weder vertrauensfördernd, noch ein Zeichen professioneller 
Vorgehensweise staatlicher Stellen. Maßnahmen, die Überschneidungen mit der Arbeit 
von Jugendämtern, freien Trägern der Jugendhilfe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Bewährungshilfe und weiteren Stellen in diesem Bereich aufweisen, müssen bereits 
zu Beginn eines Deradikalisierungsprozesses abgestimmt werden. Rollenklarheit sowie 
Defnition der eigenen Grenzen sind in diesem Prozess klar erfolgsfördernde Faktoren. 
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Intervention bei extremistischen Straftätern 
Die Arbeit mit inhaftierten Personen mit extremistischen Einstellungen stellt eine be-
sondere Herausforderung dar. Einerseits besteht die Gefahr, dass in dem geschlossenen 
System des Justizvollzuges ein enger Kontakt zu anderen extremistischen Gefangenen 
besteht und sich Radikalisierungsprozesse auch durch die fehlende Möglichkeit der 
Refektion alternativer Einstellungsmuster sowie die Notwendigkeit, sich zur eigenen 
Sicherheit einer Gruppe anzuschließen, um Repressalien zu vermeiden, verstärken. An-
dererseits stellen auch, unabhängig vom Vorliegen extremistischer Einstellungen, die Re-
habilitation und soziale Reintegration insbesondere von Gewaltstraftätern eine Heraus-
forderung dar. 

Bislang liegen nicht in allen Haftanstalten Konzepte und Handreichungen für extremis-
tische Gefangene vor.29 Hier besteht sicherlich noch weiterer Handlungsbedarf in der 
Schulung von Mitarbeitenden sowie der Entwicklung von Konzepten. Gleichzeitig zeigt 
sich aber, dass Interventionen, die insbesondere auf die Verbesserung persönlicher Kom-
petenzen sowie einer aktiven Gestaltung des sozialen Empfangsraums und der Schaffung 
von Möglichkeiten einer sozialen Integration abzielen, die Legalprognose verbessern 
können.30 Letztlich wird man gerade bei dieser Personengruppe Ansätze der rehabilitati-
ven Arbeit mit Straftäterinnen und Straftätern um Aspekte der Deradikalisierungsarbeit 
im engeren Sinne mit einer Auseinandersetzung der extremistischen Einstellung verbin-
den müssen. 

Risikobewertung 
Eng verbunden mit der Arbeit der indizierten Prävention ist die Einschätzung eines mögli-
chen Risikos für Gewalttaten durch radikalisierte Personen. Mittlerweile liegen einige Ins-
trumente vor, die bei der Einschätzung des Risikos für Gewalttaten unterstützen können. 

Prinzipiell können bei der Risikobewertung zwei Ansätze unterschieden werden. 

Statistische Risikoinstrumente basieren auf einer Übertragung von allgemeinen Risiko-
faktoren für ein bestimmtes, in diesem Falle gewalttätiges Verhalten auf den Einzelfall. 
Vorteile dieser Instrumente sind die hohe Transparenz bei der Urteilsbildung, eine hohe 
Beurteilerobjektivität und eine ökonomische Anwendbarkeit. Die Nachteile sind jedoch, 
dass überwiegend statische Risikofaktoren, die nicht beeinfussbar sind, aber wenige dy-
namische und protektive Faktoren berücksichtigt werden und eine Aussage über statis-
tische Durchschnittserfahrung erfolgt, ohne dass individuelle Aspekte hinreichend be-
rücksichtigt und seltene Ereignisse damit letztlich überschätzt werden. 

Strukturierte klinische Interviews hingegen berücksichtigen in stärkerem Maße auch dy-
namische Faktoren, stellen damit aber höhere Anforderungen an den Untersucher und 
zeigen unter Umständen eine geringere Beurteilerobjektivität. Prognoseinstrumente zur 
Vorhersage von Gewaltdelikten zeigen dabei in der Regel insgesamt eine hohe Sensitivi-
tät und negative Prädiktivität, aber eine eher geringe Speziftät und positive Prädiktivität. 
Während also Personen mit einem geringen Risiko für Gewalt sicher identifziert werden 
können, besteht für die Vorhersage von Gewalttaten bei dem Vorliegen von Risikofakto-

29 Vgl. Leuschner 2017. 

30 Vgl. Dugas/Kuglanski 2014; Lukas 2012; Kober 2017. 

https://k�nnen.30
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ren die Gefahr falsch positiver Vorhersagen, d. h. es wird zu Unrecht von einer Gefähr-
lichkeit ausgegangen.31 Hinzu kommt, dass das Vorliegen von psychischen Erkrankungen 
die Vorhersagekraft von Prognoseinstrumenten erheblich negativ beeinfussen kann.32 

Entscheidend ist zudem, dass hinreichend Informationen zur Verfügung stehen, die in 
die Beurteilung mit einfießen können. 

Risikobewertungsinstrumente, die in den letzten Jahren für die Einschätzung in Bezug 
auf extremistische Gewalttaten entwickelt wurden, entsprechen durchaus den Anfor-
derungen an moderne Prognoseinstrumente, indem sie bekannte Risikofaktoren unter 
Berücksichtigung von dynamischen Aspekten für die Einschätzung der Gefährlichkeits-
prognose zugrunde legen. Allerdings entsprechen auch viele Instrumente eher nicht 
methodischen Standards bzw. sind nur unzureichend geprüft.33 Darüber hinaus zeigen 
derartige Prognoseinstrumente ihre Grenzen in der praktischen Anwendung von Sicher-
heitsbehörden. Die diesen Instrumenten zugrundeliegende Standardisierung berück-
sichtigt nur begrenzt individuelle Schutz- und Risikofaktoren, sodass hierauf gestützte 
Prognosen, die in der Praxis zudem als Grundlage weitreichender Maßnahmen dienen 
können, zu ungenau und wenig aussagekräftig erscheinen. Derartige Prognoseinstru-
mente können daher lediglich einen ersten Hinweis auf eine noch erforderliche intensi-
vere Befassung mit der betreffenden Person liefern. 

Als Beispiele für Risikoinstrumente seien hier insbesondere das VERA 234 (zur VERA siehe 
auch Kapitel 3.3), das IVP,35 das RADAR-iTE des Bundekriminalamtes oder der DyRiAS 
Screener: Islamismus36 erwähnt. Alle diese Prognoseinstrumente basieren darauf, dass 
unter Berücksichtigung möglichst vieler Informationsquellen das Vorhandensein von 
bestimmten Einstellungen (z. B. Rechtfertigung von Gewalt, Intoleranz gegen Nicht-Mit-
glieder der Gruppe, Beschäftigung mit Gewalttaten) und psychischen Belastungen (z. B. 
Suizidalität, depressive Symptome, Empathielosigkeit) sowie vor allem die Verhaltens-
ebene (frühere gewalttätige Handlungen, Ausreise in Kampfgebiete, Isolation, plötzliche 
Veränderung der religiösen Praxis) bewertet werden. Im Anschluss daran wird ein Risiko-
score gebildet, der als Hinweis auf eine mögliche Gefährdung gewertet wird. Wesentlich 
bei der Beurteilung ist zudem die Frage der Fähigkeiten und Möglichkeiten, eine schwere 
Gewalttat zu begehen.37 Die insbesondere auch in Deutschland zur Anwendung kom-
menden bzw. entwickelten Instrumente RADAR-iTE und DyRiAS Screener: Islamismus 
basieren auf nachvollziehbaren Kriterien und berücksichtigen auch hinreichend dyna-
mische Aspekte, was sie zu vielversprechenden Instrumenten macht, auch wenn protek-
tive Faktoren zum Teil nur unzureichend berücksichtigt werden. Notwendig ist jedoch, 
dass eine stetige Überprüfung der Vorhersagekraft der Instrumente erfolgt, insbesondere, 
da noch erheblicher Forschungsbedarf besteht in Bezug auf die Identifzierung von Fak-
toren, die mit einem Übergang von einer rein kognitiven Radikalisierung hin zu Gewalt-
taten verbunden sind. Diesbezüglich wäre auch eine freie Verfügbarkeit der Instrumente 
aus wissenschaftlicher Sicht hilfreich, um eine unabhängige Bewertung zu ermöglichen. 

31 Vgl. Fazel/Singh/Doll/Grann 2012. 

32 Vgl. Coid/Ullrich/Kallis 2013. 

33 Vgl. Scarcella/Page/Furtado 2016. 

34 Pressman/Flockton 2012. 

35 Egan/Cole/Cole/Alison/Alison/Waring/Elntib 2016. 

36 Böckler/Allwinn/Hoffmann/Zick 2017. 

37 Vgl. Borum 2015; Lloyd/Dean 2015. 

https://begehen.37
https://gepr�ft.33
https://ausgegangen.31
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Problematisch, wenn auch durch die Zielsetzung nachvollziehbar, ist auch bei diesen Ins-
trumenten, dass eine hohe Sensitivität bei eher geringer Speziftät besteht. Dies macht 
aus Sicht der Sicherheitsbehörden Sinn, da dadurch das Risiko falsch negativer Bewer-
tungen reduziert wird. In der Zusammenarbeit mit Beratungsstellen kann dies aber in-
soweit problematisch sein, dass zu Unrecht eine Gefährlichkeit prognostiziert wird, was 
eine verstärkte Aktivität der Sicherheitsbehörden zur Folge haben und den Beratungs-
und Deradikalisierungsprozess im ungünstigsten Falle unterbrechen oder beenden kann. 
Deshalb ist stets zu berücksichtigen, dass Screeninginstrumente immer nur Hinweise auf 
ein mögliches Gewaltrisiko geben können und das weitere Vorgehen mit Augenmaß mit 
allen am Prozess Beteiligten abgestimmt werden muss.38 

Ein individuelles fallbezogenes Vorgehen macht in der praktischen Anwendung zunächst 
eine schlüssige Analyse des individuellen Sachverhaltes bzw. der betreffenden Person not-
wendig. Diese bildet, besonders in (hoch) sicherheitsrelevanten Fällen, darüber hinaus eine 
wichtige Grundlage für weiteres sicherheitsbehördliches Handeln an der Schnittstelle zwi-
schen Ermittlung bzw. Strafverfolgung und Tertiärprävention. Basis derartiger Individual-
analysen ist in Fällen von politisch motivierter Radikalisierung die Suche nach der „inneren 
Logik“ eines Radikalisierungsverlaufs. Zentrale und leitende Fragestellungen sind in diesem 
Zusammenhang, welche Auslöser zur Entstehung einer Radikalisierung führen, welche 
Funktion die Hinwendung zu radikalem Gedankengut und/oder zur extremistischen Szene 
für die betreffende Person erfüllt und welche Faktoren diese Entwicklung aufrechterhal-
ten. Das darüber hinausgehende Ziel der Analyse ist eine differenzierte Bilanz bestehender 
Schutz- und Risikofaktoren, die Erkenntnis von Zugangsmöglichkeiten für Interventionen 
sowie eine prognostische Einschätzung unter Einbezug potenzieller Entwicklungsszenarien. 

Für die unmittelbare Arbeit mit Klientinnen und Klienten in der Beratungspraxis wäre 
zudem eher die Entwicklung von Instrumenten hilfreich, die einerseits bei der Risiko-
abschätzung unterstützen, andererseits aber stärker auch protektive Faktoren berück-
sichtigen sowie Faktoren erfassen, die den Prozess der Deradikalisierung und Beratung 
beeinfussen können, ohne dass damit zwingend ein erhöhtes Gewaltrisiko verbunden 
ist. 

Fazit und Ausblick 
Bestehende Konzepte zur indizierten Prävention insbesondere im Bereich des religiös 
motivierten Extremismus basieren aktuell vor allem auf Praxiserfahrungen, während 
wissenschaftliche Untersuchungen zur Wirksamkeit einzelner Maßnahmen noch weit-
gehend fehlen. Kritisch anzumerken ist zudem, dass die entwickelten Konzepte zur indi-
zierten Prävention weitgehend auf wenig wissenschaftlich bestätigten Modellen zur Ent-
stehung von Extremismus basieren und somit möglicherweise auf Aspekte abzielen, die 
in dem eigentlichen Prozess der Radikalisierung eine nur untergeordnete Rolle spielen. 
Dennoch lassen sich aus den bisherigen Erfahrungen einige wichtige Anhaltspunkte auf 
die Wirksamkeit von indizierter Extremismusprävention ableiten. Im Mittelpunkt die-
ser Prävention stehen dabei die Aspekte einerseits der Deradikalisierung im Sinn einer 
kognitiven Umstrukturierung und affektiven Distanzierung und andererseits des Disen-
gagements von Gewalt- und Straftaten, wobei indizierte Prävention dann ansetzt, wenn 
bereits zumindest eine Gefahr von extremistischen Straftaten besteht. 

38 Vgl. Sarma 2017. 
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Beide Ziele erfordern aufgrund der Heterogenität der Zielgruppe sehr individuelle An-
sätze. Zentral für den Erfolg einer indizierten Präventionsarbeit scheinen jedoch auf in-
dividueller Ebene insbesondere der Beziehungsaufau und das Schaffen eines Vertrau-
ensverhältnisses zu der betroffenen Person, um überhaupt einen Zugang zu bekommen 
und eine Auseinandersetzung mit der Entwicklung des Radikalisierungsprozesses zu er-
möglichen. 

Auf der umweltbezogenen Ebene ist es, auch wenn indizierte Prävention sehr auf die 
Einzelperson bezogen ist, essenziell, wesentliche Bezugspersonen miteinzubeziehen, um 
innerhalb eines bestehenden oder zumindest vor der Radikalisierung bestandenen sozia-
len Netzes auch Möglichkeiten (Schule, Ausbildung, Sozialkontakte) bereitzuhalten, ein 
Leben außerhalb einer ideologischen Gruppe selbstbestimmt zu führen. 

Auf der Ebene der übergeordneten Strukturen scheint die Wirksamkeit indizierter Prä-
vention mit einem engen Austausch und einer engen Abstimmung zwischen den einzel-
nen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren und Fachkräften mit unterschiedlichen 
Perspektiven zusammenzuhängen. Welche Institution hierbei die Federführung für die 
Fallsteuerung übernimmt, ist dabei aktuell in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. 
Insbesondere bei Personen, von denen möglicherweise eine konkrete Gefährdung aus-
geht, ist jedoch immer eine Abstimmung notwendig, inwieweit Sicherungsmaßnahmen 
vorrangig vor z. B. Beziehungsaufau stehen bzw. wie diese ergänzend und in der Summe 
gefahrenreduzierend angewandt werden können. Grundlage dafür ist eine systematische 
Einschätzung anhand zuverlässiger Instrumente zur Risikobewertung und zur frühzeiti-
gen Identifzierung von Radikalisierungsprozessen, die einer ständigen Weiterentwicklung 
und Validierung bedürfen. Neben der wissenschaftlichen Untersuchung der Entstehungs-
bedingungen von Radikalisierungsprozessen, vom Übergang eines kognitiven Radikalisie-
rungsprozesses in extremistische Handlungen sowie der Validität von Risikofaktoren wäre 
insbesondere eine systematische Auswertung bisheriger Praktiken (und insbesondere der 
Erfahrungen der Praktiker) indizierter Prävention notwendig.39 Hierfür ist auch der Einsatz 
standardisierter Verfahren nicht nur zur Erfassung des Hilfebedarfs notwendig, sondern 
auch zur Evaluation des Beratungsprozesses. Für die Weiterentwicklung von Maßnahmen 
der indizierten Prävention wird es zudem notwendig sein, Strukturen und Konzepte für 
bestimmte Personengruppen, wie Menschen mit psychischen Störungen sowie Rückkeh-
rerinnen und Rückkehrer aus Kriegsgebieten einschließlich ihrer Familien, zu entwickeln.40 

Hierzu wird eine noch engere Kooperation zwischen Beratungskräften, (Kinder- und Ju-
gend-)Psychiaterinnen und Psychiatern, Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie 
Jugendhilfe notwendig sein. 

39 Vgl. Ponsot et al. 2018. 

40 Vgl. Lützinger/Gruber 2017. 

https://entwickeln.40
https://notwendig.39
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